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Die mündliche Verhandlung
Es ist eine allgemein anerkannte Auffassung der sozia
listischen Prozeßrechtswissenschaft und -praxis, daß 
die mündliche Verhandlung im Mittelpunkt des gesam
ten Verfahrens in Zivil-, Familien- und Arbeitsrechts
sachen steht. Dementsprechend wurde der richtigen, 
d. h. den gesellschaftlichen Bedingungen, Erfordernissen 
und Aufgaben gerecht werdenden Erfassung und Re
gelung aller mit der mündlichen Verhandlung zusam
menhängenden Probleme bei der Ausarbeitung eines 
neuen Verfahrensgesetzes besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet. Dabei ging es in erster Linie darum, Klar
heit über den prinzipiellen Inhalt und die strukturelle 
Gestaltung der mündlichen Verhandlung zu schaffen. 
Es galt, die im Laufe von mehr als zwanzig Jahren auf 
dem Boden sozialistischer Eigentums- und Machtver
hältnisse entwickelten Anschauungen über das gericht
liche Verfahren zu erfassen und zu ordnen und sie 
auch der Neugestaltung der mündlichen Verhandlung 
im System des sozialistischen Gerichtsverfahrens zu
grunde zu legen.
Die künftige Regelung der mündlichen Verhandlung 
wird sich von der bisherigen insbesondere dadurch un
terscheiden, daß an die Stelle der bürgerlichen Ver
handlungsmaxime das Prinzip der Erforschung der ob
jektiven Wahrheit tritt. Das bedeutet nicht nur, daß 
die Gerichte ihre Tätigkeit auf dem Boden der marxi
stisch-leninistischen Erkenntnistheorie durchführen, 
sondern erfordert auch, daß sie ihre Beziehungen zu 
den Parteien, den anderen Prozeßbeteiligten und zur 
Gesellschaft in einer Weise gestalten, die vom Prinzip 
sozialistischer Gesetzlichkeit durchdrungen ist.
Erste Voraussetzung für die Durchsetzung sozialisti
scher Gesetzlichkeit ist es, daß die Gerichte in ihrer 
Rechtsprechung von denjenigen gesellschaftlichen Ver
hältnissen ausgehen, die den Einzelfall bestimmen. Die 
gesetzliche Orientierung muß daher in erster Linie 
darauf gerichtet sein, die Gerichte dazu anzuhalten, in 
der mündlichen Verhandlung den für die Lösung des 
jeweiligen Streitfalls erheblichen Sachverhalt sorgfältig 
aufzuklären und festzustellen. Wie das geschieht, darin 
kommt der sozialistische Charakter der gesamten Re
gelung besonders deutlich zum Ausdruck. Das künftige 
Gesetz wird weder die Verhandlungsmaxime in der 
einen oder anderen Form wieder einführen noch die 
Offizial- oder Untersuchungsmaxime zum Leitstern des 
Verfahrens machen. Beim heutigen Stand der gesell
schaftlichen Entwicklung in der DDR ist es möglich, 
den Grundsatz der kameradschaftlichen Zusammen
arbeit und gegenseitigen Hilfe auch zum Grundsatz des 
Verfahrensrechts in Zivil-, Familien- und Arbeits
rechtssachen zu erklären. Das aber heißt, daß sowohl 
die Gerichte als auch die Parteien im künftigen Prozeß 
eine neuartige Stellung einnehmen werden1.

Die Stellung des Gerichts und der Parteien
Die Stellung des Gerichts in der mündlichen Verhand
lung wird weder durch eine sog. Schiedsrichterposi
tion noch dadurch bestimmt sein, daß es als „Herr“ 
des Verfahrens den Parteien entgegengesetzt ist. Das 
Gericht wird vielmehr die Stellung eines demokrati
schen staatlichen Leitungsorgans haben, daß es als 
sein Hauptanliegen betrachtet, seine Aufgaben in enger 
Zusammenarbeit mit den Parteien zu lösen. Der 
Rechtsstreit vor sozialistischen Gerichten ist mit dem 
bürgerlichen Rechtsstreit nicht zu vergleichen. Er ist i
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insbesondere kein Kampf unversöhnlicher Interessen, 
sondern nur eine besondere Phase innerhalb des sozia
listischen Rechtsverwirklichungsprozesses, der durch die 
prinzipielle Interessenübereinstimmung der an ihm Be
teiligten gekennzeichnet ist. In diesem Prozeß stehen 
weder die Parteien zueinander noch im Verhältnis zum 
Gericht in einem unüberbrückbaren Gegensatz. Im Gegen
teil : Die prinzipielle Interessenübereinstimmung ermög
licht es, daß die Verfahrensbeteiligten unter Leitung 
des Gerichts und gemeinsam mit ihm aktiv zur Lö
sung des Rechtsstreits beitragen. Dem entsprechen auch 
die Antorderungsn, die das. sozialistische Prozeßrecht an 
alle Prozeßbeteitigten stellt.
Im Vordergrund der gerichtlichen Tätigkeit steht die 
Lösung des jeweiligen Streitfalls, nicht aber der Erlaß 
eines Urteils. Das Urteil wird — abgesehen von den 
Fällen, in denen es zwingend vorgeschrieben ist — nur 
noch eine, und nicht einmal die häufigste Variante der 
Lösung eines Rechtsstreits sein2. Die gerichtliche Ent
scheidung einer Sache wird immer häufiger in Gestalt 
der Bestätigung einer Einigung der Parteien über den 
Streitgegenstand ergehen. Eine solche Bestätigung als 
Ausdruck staatlicher Autorität erweist sich als geeig
nete Form, die Übereinstimmung des Gerichts und der 
Parteien mit der Lösung des Konflikts zu dokumentie
ren. Auf diese Weise ist es möglich, der neuartigen 
Qualität gerichtlicher Arbeitsweise adäquaten Ausdruck 
zu verleihen und Funktionen der gerichtlichen Ent
scheidung, die bisher allein dem Urteil Vorbehalten 
waren — autoritative staatliche Äußerung, schöpferi
sche Verallgemeinerung konkreter Erkenntnisse, allge
meine Nutzbarmachung von Erkenntnissen für die 
künftige Gestaltung des Rechtsverwirklichungsprozes
ses —, auch mit der Einigung zu verbinden.
Im Vordergrund der gerichtlichen Tätigkeit steht die 
erzieherische Einwirkung auf die Parteien zur Durch
setzung der sozialistischen Gesetzlichkeit, also ihre Er
ziehung zu gesellschaftsgemäßem Verhalten. Hierzu be
dienen sich die Gerichte der Methoden der Überzeu
gung und des Zwanges, die sich beide gegenseitig 
durchdringen. Wenngleich der Zwang im gerichtlichen 
Verfahren — zumindest potentiell — stets zur Wirksam
keit gelangt, hat sich doch die Überzeugung mit der 
Herausbildung und Entfaltung der sozialistischen Pro
zeßprinzipien systematisch zur Hauptmethode gericht
licher Erziehungstätigkeit entwickelt. Damit veränder
ten sich auch die Stellung und die Arbeitsweise der 
Gerichte in der* mündlichen Verhandlung. So spielen 
die von der bisherigen Rechtsprechung entwickelten 
gerichtlichen Pflichten, die Parteien zu beraten, ihnen 
die Zusammenhänge des einzelnen Falles in tatsäch
licher und rechtlicher Hinsicht zu erklären und sie auf 
zweckentsprechendes prozessuales Verhalten hinzuwei
sen, seit langem eine bedeutende Rolle und werden 
künftig die entsprechende gesetzliche Regelung erfah
ren.
Das künftige Verfahren in Zivil-, Familien- und Ar
beitsrechtssachen wird aber nicht nur durch eine neu
artige Stellung des Gerichts, sondern auch durch eine 
entsprechende Veränderung der Stellung der Prozeß
parteien gekennzeichnet sein. Der Grundsatz, nach dem 
alle Bürger vor dem Gesetz und dem Gericht gleich
berechtigt sind, erlangt in seiner Umsetzung im Ver
fahren eine höhere Qualität. Das sozialistische Ver
fahrensrecht beschränkt sich nicht darauf, den Par-
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